Tarif

Vergutungssatze U-VK

fiir Unterhaltungs- und Tanzmusik mit Musikern

1.1.2011 (43)

Nettobetrage zuziiglich z. Zt. 7 % Umsatzsteuer

I. Allgemeine Vergiitungssatze (o soo- 504)

Vergiitungssatz je Veranstaltung in €

Eintrittsgeld, Tanzgeld oder sonstiges Entgelt

GEMA

A B C D E F G
GroRe des Ver- ohne oder
anstaltungsraumes* bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
1,00€ 1,50 € 2,50 € 4,00 € 6,00 € 10,00 € 20,00 €

1 bis 100 m? 21,80 30,10 47,20 63,50 79,90 85,90 101,70
2 bis 133 m? 24,80 47,20 70,40 94,60 117,10 128,70 154,10
3 bis 200 m? 34,80 64,20 98,40 126,30 155,80 173,60 204,50
4 bis 266 m? 50,30 82,10 124,70 159,60 191,40 221,50 255,00
5 bis 333 m? 64,20 99,20 150,10 191,40 230,80 269,60 306,30
6 bis 400 m? 79,90 116,20 175,90 225,40 268,80 316,20 357,30
7 bis 533 m? 98,40 136,30 207,50 265,70 320,70 373,40 425,40
8 bis 666 m? 116,20 157,50 237,20 303,60 372,50 429,20 492,00
9 bis 1.332 m? 189,10 241,00 357,30 473,40 579,60 663,90 764,70
10 bis 2.000 m? 259,60 326,20 478,90 643,90 783,20 899,50 1042,70
11 bis 2.500 m? 325,40 408,40 598,90 805,00 978,60 1125,20| 1304,70
12 bis 3.000 m? 391,20 489,70 719,80 964,70 1175,30| 1348,80| 1564,80
13 je weitere 500 m?

bis 10.000 m? 65,10 82,10 121,60 160,30 196,00 225,40 261,10
14 je weitere 500 m2

Uber 10.000 m? 65,10 158,20 252,40 345,50 438,60 532,30 625,40

*von Wand zu Wand gemessen

Bei Entgelten tiber 20,00 € erhdhen sich die Vergiitungssatze fiir je angefangene weitere 10,00 € Eintritts-

geld um je 10 %.
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GEMA Tarif fiir Unterhaltungs- und Tanzmusik mit Musikern

Il. Besondere Vergiitungssatze

1. Musikauffiihrungen bei Versammlungen und Kundgebungen (ID 505, 702)

Verglitungssatze in Abschnitt | mit einem Nachlass von 25 %

2. Platzkonzerte im Freien (ohne Bewirtung) (ID 506)

Dauer im allgemeinen bis zu 20 Minuten - je Konzert 44,00 €

3. Musikauffiihrungen bei Festziigen und Umziigen (ID 507)

a) je mitwirkende Kapelle 24,40 €

b) je mitwirkender Spielmannszug 12,20 €
(Trommler- und Pfeiferkorps)

4. Musikauffiihrungen bei Sportveranstaltungen (ID 508-510)

a) Sportveranstaltungen bei denen Musik integrierter oder unverzichtbarer Bestandteil ist (Bsp. Eiskunst-
lauf, Rhythmische Sportgymnastik, Tanzen, Body Building)

Verglitungssatze in Abschnitt |, nach der Gesamtbesucherzahl

(12 Personen = 1m?2)

b) Sportveranstaltungen in Verbindung mit Musikdarbietungen (z. B. bei Programmpunkten wie Cheerle-
ader oder Moderationen etc.), sofern der sportliche Wettkampf im Vordergrund steht

Anzahl der Zuschauer Vergiitung je Veranstaltung in €
bis zu 1.000 Zuschauer 117,40
bis zu 2.000 Zuschauer 191,10
bis zu 3.000 Zuschauer 262,20
bis zu 4.000 Zuschauer 395,40
bis zu 5.000 Zuschauer 461,00
je weitere 1.000 Zuschauer 87,90
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c) Sportveranstaltungen im Amateur-Bereich mit lediglich musikalischer Umrahmung (vor Beginn, am En-
de, bzw. in den Pausen der Veranstaltung), sofern die Zeitdauer der Hintergrundmusikwiedergabe insge-
samt 30 min nicht Gibersteigt, nicht wahrend des Wettkampfes erfolgt und nicht zur Untermalung zusatzli-
cher Programmpunkte wie Cheerleader oder Moderationen dient.

aa) biszu 500 Besucher 16,70 €
bb)  bis zu 1.000 Besucher 33,40 €
cc) je weitere angefangene 1.000 Besucher 16,70 €

lll. Aligemeine Bestimmungen

1. Geltungsbereich

Die Verguitungssatze U-VK finden fiir Einzelauffihrungen mit Musikern — gleichgtiltig ob Berufs- oder Lai-
enmusiker — Anwendung; sie gelten fiir Unterhaltungs- und Tanzmusikauffiihrungen, ferner fir Festzelt-
veranstaltungen, Musikauffiihrungen bei Varietéveranstaltungen, Bunten Nachmittagen, Bunten Abenden,
Modenschauen und dhnlichen Veranstaltungen.

Die Verguitungen gelten nicht bei Konzerten sowie nicht fiir Unterhaltungsmusik bei Biirger-, StralRen-,
Dorf- und Stadtfesten u.A., die im Freien stattfinden. Hier finden die Vergiitungssatze U-K bzw. U-ST An-
wendung.

2. Berechnung

Die allgemeinen Verglitungssatze in Abschnitt | werden je nach Art der Auffiihrungen fiir einen bestimm-
ten Zeitraum oder je Veranstaltung berechnet.

Fiir eigene Musikauffihrungen von Gastwirten erfolgt die Berechnung ausschlielich nach Ziff. 2 a) der
Allgemeinen Bestimmungen.
a) Unterhaltungs- und Tanzmusikauffiihrungen

Die Verglitungssatze in Abschnitt | gelten fiir Unterhaltungs- und Tanzmusikauffiihrungen nach 15 Uhr,
soweit sie spatestens um 22 Uhr beendet sind, oder fiir Auffiihrungen nach 18 Uhr.

Bei Musikauffiihrungen, die zwischen 15 Uhr und 18 Uhr beginnen und langer als bis 22 Uhr dauern, erhé-
hen sich die Verglitungssatze um 50 %. Der Zuschlag von 50 % entfallt bei Musikauffiihrungen im Freien,
die bei unglinstiger Witterung nicht in einen geschlossenen Raum verlegt werden kénnen.

Finden an den gleichen Tagen auch nachmittags oder abends Musikauffiihrungen statt, werden fiir die

Musikauffiihrungen vor 15 Uhr 33 1/3 % der Vergiitungssatze berechnet.

b) Varietéveranstaltungen, Bunte Nachmittage, Bunte Abende, Modenschauen und ahnliche Veranstaltun-
gen
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Varietéveranstaltungen, Bunte Nachmittage, Bunte Abende, Modenschauen und dhnliche Veranstaltungen
werden die Vergutungssatze in Abschnitt | je Veranstaltung berechnet.

Fir weitere Veranstaltungen derselben Art des gleichen Veranstalters, die am gleichen Tage im gleichen
Veranstaltungsraum oder auf dem gleichen Veranstaltungsplatz durchgefiihrt werden, ermaRigen sich die
Vergiitungssatze um 50 %. Bei Veranstaltungen mit verschiedenen Eintrittspreisen gilt die Veranstaltung
mit dem hochsten Eintrittsgeld als erste Veranstaltung.

c) Musikauffiihrungen vor Stuhlreihen

Fur Musikauffiihrungen vor Stuhlreihen werden die Vergilitungssatze in Abschnitt | nach der Anzahl der
vorhandenen Sitzplatze (1 1/2 Sitzpldtze = 1 m2) berechnet.

d) Musikauffiihrungen zu besonderen Anldssen vor geladenen Gasten

Fiir Veranstaltungen vor geladenen Gasten (wie z.B. Firmenjubilden, Empfange, Werbeveranstaltungen,
Produktpréasentationen etc.), bei denen der Veranstalter kein Eintrittsgeld oder sonstiges Entgelt erhebt,
errechnet sich das Entgelt im Sinne der Vergltungssatze in Abschnitt | in Abweichung zu Gruppe A wie
folgt:

Die Aufwendungen fir musikalische Darbietungen (wie z.B. Kiinstlerhonorare, Aufwendungen fiir die Bih-
ne und die Technik, Moderatoren, DJs etc.) werden durch die Anzahl der geladenen Gaste dividiert.

e) Musikauffiihrungen im Freien

Flr Unterhaltungsmusik bei Blirger-, StraRen-, Dorf- und Stadtfesten u.A,, die im Freien stattfinden, gelten
die Vergltungssatze U-ST.

f) Abschluss eines Jahrespauschalvertrages
Der Abschluss eines Jahrespauschalvertrages setzt voraus, dass mindestens 5 Veranstaltungen im Vertrags-

jahr durchgefiihrt und vertraglich geregelt werden. Bei Abschluss eines Jahrespauschalvertrages wird auf
die Vergltungssatze in Abschnitt | ein Vertragsnachlass von

10 % bis zur 40sten Veranstaltung,

20 % ab der 41sten Veranstaltung bis zur ~ 80sten Veranstaltung,
30 % ab der 81sten Veranstaltung bis zur ~ 120sten Veranstaltung,
40 % ab der 121sten Veranstaltung bis zur  160sten Veranstaltung,
50 % fir Veranstaltungen ab der 161sten Veranstaltung
gewahrt.

Nachladsse von 20 % und mehr kdnnen nur dann gewahrt werden, wenn die Veranstaltungen innerhalb des
gleichen Veranstaltungsbetriebes durchgefiihrt werden.

Bei Kinder- und Seniorenveranstaltungen wird - bei einem bestehenden Jahrespauschalvertrag - bereits ab
der 1. Veranstaltung ein Nachlass in Héhe von 10 % eingeraumt.
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Grundsatzlich sind die Vergiitungen jahrlich im Voraus zu zahlen. Bei halbjahriger Zahlungsweise erhéhen
sich die Verglitungssatze um 2,5 %, bei vierteljahriger Zahlungsweise erhéhen sie sich um 5 %.

Die besonderen Vergiitungssatze werden je Veranstaltung berechnet.

3. Rechtzeitiger Erwerb der Einwilligung

Die Verguitungssatze finden nur fir Musikauffihrungen Anwendung, fiir die die Einwilligung von der GEMA
rechtzeitig vorher erworben wird.

4. Umfang der Einwilligung

Durch die Vergiitungssatze sind nur Musikauffiihrungen in dem der Berechnung zugrunde liegenden Um-
fang abgegolten. Fir die Ubertragung der Musikauffiihrungen in weitere Veranstaltungsraume oder auf
weitere Veranstaltungsplatze ist eine besondere Einwilligung erforderlich. Die Verglitungssatze gelten
nicht fir Musikauffuhrungen mit Werbung.

Soweit die Berechnung der Vergiitungssatze nicht nach der GroRe bzw. dem Personenfassungsvermogen
der Veranstaltungsrdume und Veranstaltungsplatze oder nach der Besucherzahl erfolgt (Abschnitt Il, Ziff. 2,
3 und 4), wird die Einwilligung nur fiir die unmittelbaren Darbietungen durch Musiker erworben.

Die Einwilligung umfasst nur die der GEMA zustehenden Rechte.

Die Einwilligung berechtigt nicht zur Vervielfaltigung der aufgefiihrten Musikstiicke (Aufnahme auf Schall-
platte, Band, Draht usw.).

Die Vergutungssatze sind unbeschadet der Anzahl der aufgefiihrten Musikstiicke und unabhangig davon,
in welchem Umfang von den zur Verfligung gestellten Auffiihrungsrechten Gebrauch gemacht wird, zu
zahlen.

Abgegolten sind nur die Musikauffiihrungen, fiir die zwischen dem Veranstalter und dem ausiibenden
Kiinstler ein Vertrag besteht.

5. Benefizveranstaltungen

Firr Benefizveranstaltungen wird ein Nachlass in Hohe von 10 % auf die zugrundeliegende tarifliche Ver-
gutung gewahrt, wenn:

- der gesamte Reinertrag ausschlieBlich fiir wohltatige Zwecke bestimmt ist, wobei unter ,wohltati-
gem Zweck“ ausschlie3lich die Hilfe fur in Not geratene Menschen zu verstehen ist;

- eine Bestatigung aller mitwirkenden austibenden Kiinstler vorgelegt wird, aus der hervorgeht, dass
diese voll umfanglich auf ihre Gage verzichten;

- der Veranstalter einen Einzahlungsbeleg bzw. Uberweisungstrager vorlegt, aus dem hervorgeht,
welcher Betrag welcher Institution zufloss;

- eine detaillierte Aufstellung samtlicher Einnahmen und Ausgaben der Benefizveranstaltung vorge-
legt wird;
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- die Veranstaltung vor ihrer Durchfiihrung bei der GEMA als Benefizveranstaltung angemeldet und
die erforderlichen Nachweise innerhalb von 6 Wochen nach deren Durchfiihrung vorgelegt wer-
den.

6. Hartefallnachlassregelung fiir Musikwiedergabe bei Einzelveranstaltungen

Sofern der Veranstalter den Nachweis erbringt, dass die Bruttoeinnahme (geldwerter Vorteil nach § 13 Abs.
3 S.1 UrhWG) aus der Veranstaltung im Einzelfall in grobem Missverhaltnis zur Hohe der Pauschalvergii-
tungssatze fir die Musiknutzung bei Einzelveranstaltungen steht, berechnet die GEMA auf schriftlichen
Antrag eine fiir die Veranstaltung angemessene Verglitung nach MaRgabe der nachstehenden Bestim-
mungen:

6.1 Berechnungsgrundlage fir die Bruttoeinnahme sind insbesondere Eintrittsgelder und/oder sonstiges
Entgelt wie z.B. Sponsorengelder, Spenden, Werbeeinnahmen und sonstige Zuschiisse.

Die Vergutung nach der Hartefallnachlassregelung kann die Vergilitungen der pauschalen Vergiitungs-
satze in deren unterster Gruppe (Gruppe A in Abschnitt I) nicht unterschreiten (Mindestvergiitung).

6.2 Der Antragsteller hat der zustandigen Bezirksdirektion der GEMA durch eine geordnete Zusammenstel-
lung der Einnahmen Rechnung lber die Veranstaltung zu legen und hierzu - soweit Belege erteilt zu
werden pflegen - Belege vorzulegen. Mehrere Veranstalter sind verpflichtet, Antrag und Rechnungsle-
gung gemeinsam einzureichen. Richtigkeit und Vollstandigkeit der Rechnungslegung sind durch Unter-
schrift zu bestatigen.

6.3 Der Antrag ist unverziiglich nach Rechnungsstellung der GEMA, spatestens aber bis zum 15. Tag des
auf die Rechnungsstellung folgenden Monats schriftlich bei der zustandigen Bezirksdirektion der GEMA
zu stellen. Die Rechnungslegung nach Ziff. 2 ist dem Antrag beizufiigen.

6.4 Fir den Fall dass der/die Veranstalter seinen/ihren Obliegenheiten nach Ziffern 6.2 und 6.3 nicht, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig nachkommt/nachkommen, legt die GEMA der Berechnung der ange-
messenen Lizenzgebihr die Pauschalsdtze in Abschnitt | der vorliegenden Verglitungssatze U-VK
zugrunde.

7. Gesamtvertragsnachlass

Den Mitgliedern von Organisationen, mit denen die GEMA einen Gesamtvertrag fiir diesen Tarif geschlos-
sen hat, wird ein Nachlass entsprechend den gesamtvertraglichen Vereinbarungen eingeraumt.

Seite 6 von 6



	II. Besondere Vergütungssätze
	III. Allgemeine Bestimmungen

